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jedesmal Unterſucht werden. Damit glaube ich m weſentlichen alle
Schwierigkeiten berückſichtigt aben, — un einigen erten Zu
ſchriften vorgebracht worden ͤ qq̃IN

ernach. ind He QAMus 88
III (Entlaſſung eines Profeſſen wegen verheimlichter Krankheit.)

Amalia E, als ſie noch in der Welt E  E, eine Blinddarmoperation
durchzumachen Beim Intri mn ein Nonnenkloſter erſ

ieg ſie dieſen
Umſtand. Nach Ablegung der einfachen Profeß verfiel ſie einer ſchweren,
anſcheinend hyſteriſchen Krankheit mit tagelanger Bewußtloſigkeit. Die
Nachforſchungen brachten die mitgemachte chirurgiſche Operation ans
Tageslicht. Die Priorin wollte un auf run des CAII. 647, 2,
eine Entlaſſung der E  Er eranlaſſen. Der zitierte Kanon beſagt,
daß einfache rofeſſen entlaſſen werden können Krankheit,

dieſelbe nachgewieſenermaßen vor egung der Profeß
barerweiſe verſchwiegen oder verheimlicht worden iſt (Certo SOnstet
. (infirmam valetudinem) dolose retieitam aut dissimulatam tuisse)
Zuſtändig zul Fällung des Erkenntniſſes iſt nach des zitierten Kanons
bei Nonnenklöſtern, die keinem männlichen CN unterſtehen, der 116
ordinarius; die Vorſteherin mit ihrem ate hat das QAterta 3u ſam
meln und einen ſchriftliche Antrag ſtellen. Die Aerzte erklärten Im
vorliegenden alle, daß die E  er für die Aufgaben des Ordens
untauglich ſei, einen Zuſammenhang der Operation Aher mit der ſpä
eren Krankheit onnten ſie nicht feſtſtellen. Auch das ſubjektive oment,
daß die E  E* nfolge der Operation ſich als ran fühlen mu
und daher betrügeriſcherweiſe eine Krankheit verſchwiegen habe, konnte
nicht nachgewieſen werden. Der Ortsordinarius mu er das Er⸗
enntni fällen, daß der Entlaſſungsgrund des CdII. 647, 2, II. 2, nicht
bewieſen und daher auch die Entlaſſung Aus dieſem Grunde unzuläſſig
ſei CVU Ordenskonvent Tgriff dieſe Entſcheidung die Berufung
an die ongregatio Religiosorum. Unter deſſen Dar die dreijährige
Profeß der E  Eu abgelaufen. Da ihr bedeutet wurde, daß die
dauernde Profeß erſt nach Einlangen der römiſchen En  eidung möglich
ſei, verließ ſie freiwillig den onven Hiemit fand der Rechtsfall für
das Kloſter einen günſtigen Abſchluß
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oder verborgener 9 und Reſtitutionspflicht.)

me Perſon ſtirbt in ihrer Wohnung, ohne ein Teſtament hinter⸗
laſſen. Die ben, ziemlich enttäuſcht NU vorzufinden was Wert be
ſitze, laſſen das Häuslein bis auf die Grundmauern ungefähr abreißen
und ümmern ſich durchaus nicht mehr teſe Trümmer, uLr

die Kinder ſich Uum 1E. verſammeln. Es ereignete ſich aber eines
ages, daß der Gemeindeſchreiber Cyrill, indem EL zufällig mit der
Ußſpitze einen Eln der noch übriggebliebenen Innenmauer ſtieß,
eine beſondere effnung erblickte, Aus der CEV bald die Summe von

Franken mn Papierge hervorzog, 2 ſich darin verborgen
befand. Nun gut, ſpricht Cyrill ſich ſelbſt, 224 Summe, von der


